
ALLGEMEINE HAFTPFLICHT - Ansprüche der gesetzlichen Vertreter aus
Personenschäden - AH3845.12

Der Versicherungsschutz bezieht sich abweichend von Art 7.6.1 AHVB auch auf persönliche
Schadenersatzansprüche der gesetzlichen Vertreter des Versicherungsnehmers, sofern es sich um
Personenschäden handelt, die durch einen Umstand verursacht werden, für den der gesetzliche
Vertreter nicht persönlich verantwortlich ist.
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